
Projektförderung des Kirchlichen Entwicklungsdienst es im 

Nordelbischen Missionszentrum (NMZ ) 

 

1. Was wird gefördert? 

• Entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 

• Entwicklungsbezogene Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen 

(In Ausnahmefällen geschlossene Veranstaltungen) 

• MigrantInnen-Organisationen können außerdem beantragen: 

- Mini-Zuschüsse für Verbesserung der Infrastruktur (bis 250 Euro)   

- Stipendien zur Weiterentwicklung der Gruppe bzw. von Projekten 

 

2. Was wird nicht gefördert? 

• Auslandsprojekte 

• Unterhaltungsprogramme / reine Kulturveranstaltungen   

• Veranstaltungen außerhalb Hamburgs 

• Benefizveranstaltungen ausschließlich zum Zweck der Spendensammlung für 

Projekte im Ausland 

 

3. Gibt es eine minimale oder maximale Antragshöhe?  

• Kleinanträge:  Maximal 250 Euro 

• Regelanträge: Veranstaltungen nicht über 1.500 Euro 

• Stipendium für MigrantInnen-Organisationen: Maximal 2.500 Euro 

 

4. Wie hoch sollte der Eigenanteil sein? 

• Ein Eigenanteil wird erwartet; über die Höhe wird individuell entschieden 

• Der Eigenanteil kann z.T. auch valorisiert werden 

 

5. Gibt es Fristen für die Antragstellung?  – der Vergabe-Ausschuss tagt ca. 14 Tage 

nach Ende der Einreichungsfrist: 4 x jährlich; Abgabefrist:  

• 1. Februar  

• 1. Mai 

• 1. September 

• 1. November 



 

6. Kleinanträge  zwischen Vergabe-Ausschüssen:  

• Jederzeit - mit angemessenem Zeitvorlauf, d.h. 

Spätestens 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn:  

Kürzere Fristen müssen begründet werden 

 

7. Wie sollte der Antrag aussehen? Welche Bestandte ile sollte er enthalten? 

• Brief / persönliches Anschreiben 

• Ausführliche Projektbeschreibung (1-3 Seiten) 

• Kosten- und Finanzierungsplan  

• Bei Vereinen ggf. Kopie des Eintrags in das Vereinsregister und 

Steuerbefreiungsbescheid 

 

8. Gibt es Antrags – und Abrechnungsvorlagen?  

• Anträge: Formulare unter: www.nmz-mission.de / Kirchlicher Entwicklungsdienst / 

Fördermöglichkeiten 

• Abrechnungen: Ohne Formulare 

• Zur Abrechnung gehört: - Ausführlicher Sachbericht - Abrechnung mit Aufstellung 

aller Ausgaben und aller Einnahmen - Quittungskopien / Belege.  

 

9. Kontaktdaten und AnsprechpartnerIn 

Nordelbisches Missionszentrum (NMZ) 

Kirchlicher Entwicklungsdienst im NMZ 

Claudia Hug   

Agathe-Lasch-Weg 16 

22605 Hamburg 

Tel. 040 88181 414 | c.hug@nmz-mission.de 

 

10. Sonstiges 

Keine Doppelförderung bei: 

• Kirchlicher Entwicklungsdienst im NMZ  

• Kirchlicher Entwicklungsdienst der Nordelbischen  

Evangelisch-Lutherischen Kirche (KED) 

• EED / ABP 

 

 


